
Mitte der 1950er-Jahre erwog der Hamburger Senat die
Verlegung des Zuchthauses Fuhlsbüttel. Aus der Sicht der
Stadt schien das Gelände in Neuengamme aus verschiede-
nen Gründen für den Neubau einer größeren Gefängnisan-
lage geeignet: Es lag im Hamburger Randgebiet, es befand
sich dort ohnehin schon ein Männergefängnis und das
Gelände war gut erschließbar. Anfang 1956 beantragte die
Gefängnisbehörde bei der Hamburger Bürgerschaft Haus-
haltsmittel für den Neubau und bemühte sich um das Ein-
verständnis des Bezirks Bergedorf.

Die Zuchthausanlage sollte südöstlich des Männergefäng-
nisses Neuengamme entstehen und Platz für 650 Gefange-
ne bieten. Später wurden die Pläne auf einen Neubau für
700 Gefangene erweitert. Um die Dimension der von der
Gefängnisbehörde gewünschten Anlage zu verdeutlichen,
nannte der zuständige Baudirektor Rudhardt folgende Bei-
spiele: „Das neue Zuchthausgelände würde damit etwa die
Hälfte der Binnenalster bedecken, etwa der Größe des ge-
samten Botanischen Gartens entsprechen oder etwas klei-
ner sein als die Hälfte des Heiligengeistfeldes.“

Die Planungen zogen sich bis Ende der 1950er-Jahre hin
und wurden schließlich aufgegeben, weil eine Reform des
Strafrechts bevorstand und nicht abzusehen war, welche
Anforderungen sich daraus für die Gestaltung eines
Gefängnisneubaus ergeben würden. 
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Schreiben der Hamburger Justiz-
behörde an das Bezirksamt Berge-
dorf vom 21. Februar 1956, in
dem um Zustimmung zum Neu-
bau eines Zuchthauses in Neuen-
gamme gebeten wird.

(JbH)
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Übersetzung eines Briefes 
griechischer Überlebender vom
9. Januar 1959 zu dem Plan, 
einen Zuchthausneubau in 
Neuengamme zu errichten.

(JbH)
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1959, noch während die Planungen für die Verlegung des
Zuchthauses Fuhlsbüttel nach Neuengamme voranschritten,
suchte die Hamburger Gefängnisbehörde ein Gelände für
die Errichtung einer neuen Jugendstrafanstalt. Das Jugend-
gefängnis in Hahnöfersand war für den offenen Jugendstraf-
vollzug konzipiert. Der geschlossene Vollzug in Fuhlsbüttel
entsprach nicht den Anforderungen des Erziehungsvoll-
zuges, wie ihn das Jugendgerichtsgesetz von 1953 vorsah.
Überlegungen, das neue Jugendgefängnis in Hahnöfersand
anzusiedeln, wurden aus vollzugspädagogischen Erwägun-
gen verworfen. Die „Einheitlichkeit der offenen Anstalt“ soll-
te nicht gestört werden. Gegen einen Neubau auf dem moo-
rigen Gelände in Glasmoor sprachen hohe Erschließungs-
kosten.

1962 fiel die Entscheidung für den Standort in Neuengam-
me „nördlich der Baulichkeiten des Männergefängnisses
Hamburg-Neuengamme und [...] begrenzt durch die Bau-
lichkeiten der Firma Siporex [das Klinkerwerk des ehemali-
gen KZ Neuengamme]“. Gegen den Protest des Ortsaus-
schusses der Vier- und Marschlande, der den geplanten
Gefängnisneubau mit der vier Meter hohen Außenmauer als
„Schandfleck“ bezeichnete, stimmte der Bezirk Bergedorf
den Bauplänen im März 1963 zu. Dem Umstand, dass es
sich bei dem Baugrund um die Tongruben des ehemaligen
Konzentrationslagers handelte, wurde von den Planungs-
instanzen keinerlei Bedeutung beigemessen.

Planung einer Jugendstrafanstalt in Neuengamme
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Schreiben der Gefängnisbehörde Hamburg an das Bezirksamt

Bergedorf vom 25. Januar 1963 (Auszug):

Betrifft: Neubau einer Jugendstrafanstalt im Bereich des
Männergefängnisses Neuengamme

Nach dem zweiten Weltkrieg ist in allen europäischen Län-
dern ein starkes Ansteigen der Jugendverwahrlosung und
Jugendkriminalität zu beobachten. Diese Entwicklung trifft
besonders für Hamburg zu, da es von jeher als großstädti-
scher Überseehafen ein besonderer Anziehungspunkt für
Nichtseßhafte und Asoziale gewesen ist. Die vermehrte
Jugendkriminalität und das dadurch bedingte Ansteigen der
Zahl der jungen Gefangenen stellen die Gefängnisbehörde
vor ernsthafte Unterbringungsprobleme. […]
Aus diesem Grunde hat sich die Deputation der Gefängnis-
behörde dahingehend entschieden, daß die Jugendstrafan-
stalt, sofern die Planungen die Errichtung an dieser Stelle
rechtfertigen, im Bereich des Männergefängnisses Ham-
burg-Neuengamme errichtet werden soll. […]
Die Jugendstrafanstalt soll eine Belegungsfähigkeit von 300
Insassen haben und in ihrem Bereich die zur Durchführung
des Strafvollzuges an Jugendlichen erforderlichen Werkstät-
ten enthalten. Die Anstalt wird von einer festen Mauer
umgeben sein und soll in viergeschossiger Bauweise errich-
tet werden. […] 
Nach Ansicht der Gefängnisbehörde werden sich die
geplanten Baulichkeiten mit ihren Abmessungen durchaus
zweckmäßig in den schon vorhandenen Anstaltskomplex
einfügen. Wegen der festen Bauweise stellt die Anstalt auch
keinen Unsicherheitsfaktor für die Umgebung dar.

(StA HH)



Die Welt, 2.10.1964.
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Die ursprüngliche Bezeichnung der späteren „Justizvoll-
zugsanstalt IX“ lautete „Jugendstraf- und Jugendunter-
suchungshaftanstalt Hamburg-Neuengamme“. Anlässlich
der Eröffnung am 15. Januar 1970 erhielt sie von der Justiz-
behörde den Namen „Jugendanstalt Vierlande“.

Sowohl für die Untersuchungs- als auch für die Strafge-
fangenen hatte die Justizbehörde ein ehrgeiziges Konzept
erarbeitet. Es sah neben dem allgemein bildenden und

Die Jugendanstalt Vierlande
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berufsbegleitenden Unterricht verschiedene Möglichkeiten
einer handwerklichen Ausbildung, verschiedene Freizeitan-
gebote sowie sozialpädagogische Gruppenarbeit für
„wöchentlich etwa 80 Gefangene“ vor. In einem 
„Erziehungsstufenvollzug“ sollten die jungen Strafgefange-
nen die Chance erhalten, sich zu bewähren. Wer mindestens
sechs Monate lang in der „Stufe I“ erkennen ließ, dass er „bei
Arbeit, Unterricht und Sport, in der Gruppe und in der Frei-
zeit zur Mitarbeit bereit“ war, konnte in die „Stufe II“ aufge-
nommen werden. Nach mindestens einem Jahr in der
„Stufe II“ hatte der Gefangene die Chance, in den offenen
Jugendstrafvollzug nach Hahnöfersand verlegt zu werden.

Nach dem ersten Anstaltsleiter Jan Braden übernahm 1973
Eva Rühmkorf die Anstaltsleitung. In ihrer Amtszeit
(1973–1978) erhielt die Jugendanstalt Vierlande den Ruf,
das liberalste Jugendgefängnis der Bundesrepublik Deutsch-
land zu sein. Am 29. Dezember 1978 übergab Eva Rühmkorf
die Leitung der Anstalt an ihren Nachfolger, Wolfgang
Sarodnick. Anfang der 1980er-Jahre wurden die jungen
Strafgefangenen nach Hahnöfersand verlegt. Die Jugend-
untersuchungshaft wurde noch bis weit in die 1990er-Jahre
hinein in Neuengamme vollzogen, während die Zellen der
Strafvollzugsabteilungen mit erwachsenen Strafgefangenen
belegt wurden. Danach verbüßten in der „Justizvollzugs-
anstalt IX“ nur noch erwachsene Männer ihre Freiheitsstra-
fen. Die Untersuchungshaft und der Strafvollzug an Jugend-
lichen und Heranwachsenden findet inzwischen ausschließ-
lich in Hahnöfersand statt.



Im Juni 1974 berichtete Anstalts-
leiterin Eva Rühmkorf der Zeit-
schrift „Psychologie Heute“ 
ausführlich über ihre Arbeit.
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2003 war die Justizvollzugsanstalt Vierlande, so der neue
Name der JVA IX, mit etwa 240 erwachsenen männlichen
Strafgefangenen belegt, die Freiheitsstrafen bis zu
18 Monaten verbüßten. Geleitet wurde die Anstalt von
Ulrich Quietzsch (Juni 2001 bis September 2004). Im allge-
meinen Vollzugsdienst waren 82 Mitarbeiter und sieben
Mitarbeiterinnen beschäftigt: in den Betrieben der Anstalt,
als Vollzugsabteilungsleitung der insgesamt acht Stationen,
als Sozialarbeiter, Psychologen und Sozialpädagogen.
Zudem waren zwei Diplompsychologen, eine Ärztin, zwei
Krankenpfleger sowie stundenweise eine Zahnärztin, ein
Lehrer sowie zwei Geistliche tätig. Etwa die Hälfte der
Gefangenen konnte in einem der Produktionsbetriebe, in
den Werkstätten der Anstalt oder in den Bereichen der Ver-
sorgung arbeiten.

Eine Momentaufnahme aus dem Jahr 2003
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Die Stationen waren unterteilt in Zugangs-, Beobachtungs-
und Sicherungsstationen sowie Stationen, in denen Strafge-
fangene untergebracht wurden, die nicht arbeiteten und
nur eingeschränkte Aufschlusszeiten hatten. Des Weiteren
verfügte die JVA Vierlande über Stationen, in denen Straf-
gefangene mit längeren Aufschlusszeiten und größeren
Freizeitmöglichkeiten untergebracht waren. Darüber hinaus
waren so genannte „drogenfreie“ Stationen eingerichtet, in
denen suchtmittelabhängige Strafgefangene nach einem
strikten Behandlungskonzept, das auf Freiwilligkeit und
Abstinenz beruhte, betreut wurden. Diese Stationen waren
nach dem umstrittenen Abbau der Spritzentausch-Automa-
ten und der Kürzung von Haushaltsmitteln in den Hambur-
ger Strafanstalten eingerichtet worden. Die Bewegungs-
möglichkeiten der Gefangenen waren je nach zugewiesener
Station unterschiedlich. Die Gefangenen konnten von je
einer Stunde alle zwei Wochen bis zu je 1 1/2 Stunden drei-
mal monatlich überwachten Besuch bekommen. 

Seit Anfang des Jahres 2004 wurde die Frage öffentlich dis-
kutiert, ob die Gefangenen in die JVA Billwerder überstellt
werden sollten. In diesem Fall sollte der Gefängnisbau von
1970 nach aktuellen Ansprüchen in eine sozialtherapeuti-
sche Anstalt umgebaut werden. Im Februar 2005 entschied
die Hamburger Justizbehörde allerdings, die JVA Vierlande
zu schließen, sobald der zweite Bauabschnitt der JVA Bill-
werder in Betrieb genommen sei.
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